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Das Fraueiistimmrechl vor dem Zürcher Kantonsrat
Beschluss vom 4. Februar 1946

Der Rat beschliesst mit 118:31 Stimmen Eintreten.
Er zieht sodann mit 86 Stimmen den Antrag der Kommissions-

minderheit auf Einführung des integralen Frauenstimmrechts vor;
der Antrag der Kommissionsmehrheit und der Regierung — partielles
Frauenwahlrecht — bleibt mit 70 Stimmen in Minderheit.

Die Anträge der Kommissionsminderheit haben folgenden
Wortlaut: Artikel I, Artikel 11, Absatz 3, der Staatsverfassung erhält
folgenden Wortlaut:

„In allen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden dürfen nicht gleich-
zeitig sitzen: Ehegatten, Eltern und Kinder, Schwiegereltern und Schwie-
gerkinder, Geschwister, zwei Schwäger oder Schwager und Schwägerin,
Ehegatten von Geschwistern, zwei Gegenschwäher oder Gegenschwäher
und Gegenschwäherin".

Artikel II, Artikel 16 der Staatsverfassung erhält folgende Fassung:
„Das Stimmrecht und die Wählbarkeit in alle Aemter beginnen für
beide Geschlechter mit dem zurückgelegten 20. Altersjahre. Für Frauen
besteht kein Amtszwang".

3 Barpreise: 1. Preis Fr. 30.— ; II. Preis Fr. 20.— ; III. Preis Fr. 10.—

10 Trostpreise : Je ein Jahresabonnement auf die „Staatsbürgerin"

Die Einsendungen sind an das Sekretariat des überparteilichen
Aktionskomitees für das Frauenstimmrecht im Kanton Zürich
zu richten. Frankengasse 3, Zürich 1.

Sprechstunden täglich (ausgenommen Sonntags) 2—5 Uhr
Frankengasse 3, I. St,, beim Qrossmünster Tel. 24 70 75

Wettbewerbs
Wer schreibt uns den besten Slogan

für das Frauenstimmrecht

Schluss der Einsendung: 15. März 1946
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